
Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Adventskalender der Familypark GmbH nachfolgend Betreiber oder 

Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen 

Teilnahmebedingungen. 

 

Ablauf des Adventskalenders 

An allen Tagen innerhalb des Zeitraums vom 01.12.2025 bis 24.12.2025 erhalten 

Teilnehmer online die Möglichkeit, ein Adventskalendertürchen zu öffnen. 

 

Teilnahme 

Die Teilnahme erfolgt durch das Besuchen der Adventkalender Landingpage  

( www.familypark.at/adventkalender ) . Die Website-Besucher:innen sollen dabei den 

aktuellen Christbaumschmuck an die passende Stelle am Baum setzen. Dazu klicken sie 

den Schmuck an und ziehen ihn bei gedrückter Maustaste auf die gestrichelte Linie, die 

die passende Silhouette des Schmucks darstellt. Danach gelangt der/die UserIn zum 

Gewinnspiel. 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten 

Teilnahmeformulars notwendig. Der hierfür vorgesehene Teilnahmezeitraum erstreckt 

sich von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr des Gewinnspieltages. Nach Teilnahmeschluss 

eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. 

Pro Teilnehmer und Tag nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es 

ist strengstens untersagt, mehrere Email-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu 

verwenden. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Teilnahme am Bonusgewinnspiel 

Alle Teilnehmer:innen der 24 Tagesgewinnspiele nehmen automatisch am großen 

Bonusgewinnspiel teil. Dabei gilt: Je öfter Sie an den Tagesgewinnspielen teilnehmen, 

desto häufiger wird Ihr Name in den Lostopf für das Bonusgewinnspiel gelegt. Beispiel: 

Wenn Sie an den Tagesgewinnspielen am 1., 4., 12., 16. und 24. Dezember teilnehmen, 

landet Ihr Name insgesamt 5-mal im Lostopf.  

Beim Bonusgewinnspiel werden nach den Weihnachtsfeiertagen 3 x 4 Jahreskarten für 

den Familypark verlost. 

http://www.familypark.at/adventkalender


 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Österreich, Ungarn, 

Slowenien oder der Slowakei und das 14. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist 

nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder 

Dienstleistung abhängig. 

Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der 

Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Adventskalender sind alle an der Konzeption und 

Umsetzung des Adventskalenders beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers 

sowie ihre Familienangehörigen. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem 

Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe 

vorliegen, beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des 

Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem 

Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Nachdem der tagesaktuelle Schmuck am Baum platziert wurde, wird dem Teilnehmer 

der Tagespreis angezeigt. Der Gewinn und wie dieser übermittelt wird (Postweg, E-Mail 

oder Selbstabholung) wird klar beschrieben. In manchen Fällen werden die Daten des 

Gewinners an die Sponsoren weitergegeben, die den Gewinnversand übernehmen.  

 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden 

Verlosung unter allen Teilnehmern. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über 

eine gesonderte E-Mail über den Gewinn informiert bzw. ihr Gewinn per Post versendet. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den 

gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine 

Selbstabholung (außer es wird demensprechend kommuniziert) sowie eine 

Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 



Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit 

der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des 

Gewinners.  

 

Beendigung des Adventkalenders 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, den Online Adventskalender samt seinen 

integrierten Aktionen jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von 

Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen 

Ablauf des Adventskalenders stören oder verhindern würden. 

 

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Adventskalender ist die Angabe von persönlichen Daten 

notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur 

Person, insbesondere Vor-, Nachname, Anschrift und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß 

und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des 

Teilnehmers ohne dessen Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen 

zur Nutzung überlassen werden. Die Daten werden für die Dauer von 3 Jahren 

gespeichert. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 

schriftlich an datenschutz@familypark.at zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung 

werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers 

umgehend gelöscht. 

Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie im Bereich „Datenschutzbestimmungen“. 

 

Meta Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Meta und wird in keiner Weise von Meta 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Adventkalender oder seinen 

https://www.familypark.at/datenschutz/


Inhalten sind an den Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im 

Impressumsbereich des Adventkalenders. 

Der Adventkalender des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Österreich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im 

Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich 

zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck 

gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt 

für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

 
 
St. Margarethen, 11.11.2025 


